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KANTON AARGAU

Diese Eingabequittung muss von allen aufgeführten Parteien an der entsprechenden Stelle

unterzeichnet werden. Die einzureichenden papierenen Baugesuche müssen nicht unterzeichnet

werden.

Der Projektverfasser / die P§ektverfasserin ist mit der öffentlichen Auflage der Baugesuchsunterlagen

im lnternet (Gemeindewebsite) einverstanden, §ofern die betreffende Gemeinde diesen Service

anbietet.

Bestätigung der Eingabe:

Die auf dem Unterschriftenblatt Unterzeichnenden haben Kenntnis von den massgebenden

Vorschriften und gesetzlichen Grundlagen und bestätigen hiermit, dass alle Angaben wahrheitsgetreu

ausgefüllt sind. Die Unterschriften gelten als verbindliche, zustimmende Kenntnisnahme von den in

den Schritten 1 bis 8 beschriebenen lnhalten des Baugesuches sowie allen schriftlich eingereichten

oder online hochgeladenen Dokumenten.

Weiter wird bestätigt, dass das elektronische Baugesuch (inkl. sämtlichen Unterlagen) den papierenen

Exemplaren entsprechen, die bei der BaubehÖrde eingereicht werden'

Die Gesuchseingabe und später folgende Korrespondenzen und/oder revidierte, ergänzende

Gesuchseingaben erfolgen ausschliesslich auf dem elektronischen Weg (Online Schalter)'

Ausnahmen sind Einwendungen Dritter auf dem Postweg und die damit zusammenhängende

Korrespondenz mit diesen Dritten sowie die Zustellung der gemeinderätlichen VerfÜgung (mit

allfälligen Entscheiden / Bewilligungen des Kantons).

Wrd unter dem Erfassungsschritt 2 "Gesetzlicher Vertrete/' eine Person als bevollmächtigte

Vertretung aufgeführt, so wird mit der Unterschrift bestätigt, dass diese Person in allen Belangen des

BaugesuChverfahrens gegenüber den zuständigen Amtsstellen auftritt und demzufolge im Auftrag der

Bauherrschaft die damit zusammenhängenden Mitteilungen und Entscheide empfangt.

ffi
ort / Datum / Bauherrschafl (oder gesetzlich Bevollmächtigter)

Kathrina Steiner- Schwarz

I Datum Unterschrift (oder gesetzlich Bevollmächtigteo

Kathrina Steiner- Schwaz

Hinweis: bei mehreren Bauherren/Bauherinnen nur bevollmächtigte Vertretung, bei juristischen Personen inkl. Firmenstempel

?

Seite 2 von 2


